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Beitrags- und Gebuhrensatzung zur Grundsticksentwasserungssatzung der
Technischen Werke Burscheid AGR vom 07.09.2010

Aufgrund der 88 7 und 114 a der Gemeindeordnung fur das Land Nordrhein-Westfalen (GO
NW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NW.S. 666) in Verbindung
mit der Satzung fir das Kommunalunternehmen ,Technische Werke Burscheid, Anstalt des
offentlichen Rechts” vom 03.12.2002, der 88 1,2,4,6,7,8 und 10 des Kommunalabgaben-
gesetzes fur das Land Nordrhein-Westfalen (KAG) vom 21.10.1969 (GV NW S. 712) und des
8 65 des Wassergesetzes fir das Land Nordrhein-Westfalen (Landeswassergesetz - LWG -)
in der Fassung der Bekanntmachung vom 25.06.1995 (GV NW 1995, S. 926) - jeweils in der
zur Zeit gultigen Fassung - hat der Verwaltungsrat der Technischen Werke Burscheid ASR in
seiner Sitzung am 14.12.2011 folgende Beitrags- und Gebuhrensatzung zur Satzung Uber
die Abwasserbeseitigung und den Anschluss von Grundstiicken an die 6ffentliche Abwasser-
anlage — Entwéasserungssatzung — vom 20.12.2007 beschlossen:

Anderung Beschluss Vorstand In Kraft
friherer Verwaltungs- am getreten
Vorschriften rat am am
Satzung insgesamt neu 07.09.2010 08.09.2010 01.01.2008
1. Anderung §11 16.12.2010 17.12.2010 01.01.2011
2. Anderung §11 14.12.2011 15.12.2011 01.01.2012
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§1

Anschlussbeitrage

Die Technischen Werke Burscheid erheben zum Ersatz ihres durchschnittlichen Aufwandes
fur die Herstellung und Erweiterung der 6ffentlichen Abwasseranlage und als Gegenleistung
fur die durch die Mdoglichkeit der Inanspruchnahme gebotenen wirtschaftlichen Vorteile
Anschlussbeitrage.

(1)

(2)

®3)

(4)

§2

Gegenstand der Beitragspflicht

Der Beitragspflicht unterliegen Grundsticke, die tatsdchlich und rechtlich an die
offentliche Abwasseranlage angeschlossen werden kénnen und fur die

a) eine bauliche oder gewerbliche Nutzung festgesetzt ist, sobald sie bebaut oder
gewerblich genutzt werden durfen,

b) eine bauliche oder gewerbliche Nutzung nicht festgesetzt ist, wenn sie nach der
Verkehrsauffassung Bauland sind und nach der geordneten baulichen Entwicklung
der Stadt Burscheid zur Bebauung anstehen.

Wird ein Grundstiick an die Abwasseranlage tatsachlich angeschlossen, so unterliegt
es der Beitragspflicht auch dann, wenn die Voraussetzungen des Absatzes 1 nicht
vorliegen.

Der Beitragspflicht unterliegen auch Grundsticke, die im Rahmen der
Niederschlagswasserbeseitigung mittelbar an die gemeindliche Abwasseranlage
angeschlossen sind. Dies gilt insbesondere dann, wenn Niederschlagswasser von
Grundsticken oberirdisch ohne leitungsmaRige Verbindung in die gemeindliche
Abwasseranlage gelangen kann.

Grundstick im Sinne des Anschlussbeitragsrechtes ist unabhéngig von der Eintragung
im Liegenschaftskataster und im Grundbuch jeder demselben Grundstiickseigentiimer
gehorender Teil der Grundflache, der selbstéandig baulich oder gewerblich genutzt
werden darf und an die Anlage angeschlossen werden kann.
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(1)

()
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§3

Beitragsmalfstab

MaRstab fur den Beitrag ist die Veranlagungsflache. Diese ergibt sich durch
Vervielfachen der Grundstiicksflache mit dem Veranlagungsfaktor.

Als Grundstucksflache gilt:

a) bei Grundsticken im Bereich eines Bebauungsplanes die tatsachliche
Grundstucksflache, wenn ein Bebauungsplan nicht besteht oder die erforderlichen
Festsetzungen nicht enthalt: die tatsé&chliche Grundstiicksflache bis zu einer Tiefe
von 50 m von der Grundstiicksgrenze, die dem Kanal zugewandt ist.

b) bei Grundstucken, die nicht an eine ErschlieBungsstrale unmittelbar angrenzen,
wird die Flache von der zu der Erschliel3ungsstral3e liegenden Grundstiicksseite bis
zu einer Tiefe von 50 m zugrunde gelegt. Reicht die bauliche oder gewerbliche
Nutzung Uber diese Tiefenbegrenzung hinaus, so ist die Grundstickstiefe
mafigebend, die durch die hintere Grenze der Nutzung bestimmt wird.

¢) Grundsticksteile, die lediglich die wegemafige Verbindung zur Stral3e herstellen,
bleiben bei der Bestimmung der Grundstuickstiefe unbertcksichtigt.

Entsprechend der Ausnutzbarkeit wird die Grundsticksflaiche mit einem
Veranlagungsfaktor vervielfacht, der im einzelnen betragt:

a) bei eingeschossiger Bebaubarkeit 1,0
b) bei zweigeschossiger Bebaubarkeit 1,25
c) bei dreigeschossiger Bebaubarkeit 15
d) bei vier- und funfgeschossiger Bebaubarkeit 1,75
e) bei sechs- und héhergeschossiger Bebaubarkeit 2,0.

Als zuldssige Zahl der Geschosse gilt die im Bebauungsplan festgesetzte
hdchstzulassige Zahl der Vollgeschosse. Weist der Bebauungsplan nur Grundflachen-
und Baumassenzahl aus, so gilt als Geschosszahl die Baumassenzahl geteilt durch 2,8,
wobei Bruchzahlen auf volle Zahlen abgerundet oder aufgerundet werden. Ist im
Einzelfall eine grélRere Geschosszahl zugelassen oder vorhanden und geduldet, so ist
diese zugrunde zu legen.

In unbeplanten Gebieten und bei Grundstiicken, fir die im Bebauungsplan weder die
Geschosszahl noch die Baumassenzahl festgesetzt ist, ist mal3gebend:

a) bei bebauten Grundstiicken die Zahl der tatsachlich vorhandenen Geschosse

b) bei unbebauten, aber bebaubaren Grundstiicken die Zahl der auf den Grundsticken
der naheren Umgebung Uberwiegend vorhandenen Geschosse

Grundstucke, auf denen nur Garagen oder Stellplatze gebaut werden diirfen, gelten als
eingeschossig bebaubare Grundstiicke.

In Kern-, Gewerbe- und Industriegebieten werden die in Abs. 3 genannten
Nutzungsfaktoren um je 0,5 erhoht. Dies gilt auch, wenn die Gebiete nicht in einem
Bebauungsplan festgesetzt, aber aufgrund der vorhandenen Bebauung und sonstiger
Nutzung als Kerngebiete, Gewerbegebiete und Industriegebiete anzusehen sind oder
wenn eine solche Nutzung aufgrund der in der Umgebung vorhandenen Nutzung
zulassig ware oder wenn das Grundstlck tatsachlich ausschlie3lich oder tberwiegend
gewerblich oder industriell genutzt wird.
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§4

Beitragssatz

Der Beitrag betragt 7,24 Euro je Quadratmeter Veranlagungsflache.

Besteht nicht die rechtliche und tatsdchliche Mdglichkeit des Vollanschlusses, so wird
ein Teilbetrag erhoben. Dieser betragt:

a) bei einem Anschluss nur fir Schmutzwasser 70 % des Beitrages,
b) bei einem Anschluss nur fir Niederschlagswasser 30 % des Beitrages.

Entfallen die in Abs. 2 bezeichneten Beschréankungen der Benutzungsmdoglichkeit, so ist
der Restbetrag nach dem zu diesem Zeitpunkt geltenden Beitragssatz zu zahlen.

§5

Entstehung der Beitragspflicht
Die Beitragspflicht entsteht, sobald das Grundstiick an die 6ffentliche Abwasseranlage
angeschlossen werden kann.
Im Falle des 8 2 Abs. 2 entsteht die Beitragspflicht mit der Genehmigung des
Anschlusses, spatestens jedoch mit dem tatsachlichen Anschluss. In den Fallen des § 4
Abs. 2 und Abs. 3 entsteht die Beitragspflicht fir den Restbetrag, sobald die erweiterte
Anschlussmoglichkeit eintritt bzw. die Beschrankung der Nutzungsmdglich entfallt.
Eine Anschlussbeitragspflicht entsteht nicht, wenn bereits ein Anschlussbeitrag oder
eine Anschlussgebiihr nach friiherem Recht fir einen Vollanschluss entrichtet worden ist

oder eine fir einen Vollanschluss entstandene Anschlussbeitrags- oder Anschluss-
gebihrenpflicht nach friherem Recht durch Erlass oder Verjahrung erloschen ist.

§6
Beitragspflichtiger
Beitragspflichtig ist, wer im Zeitpunkt der Bekanntgabe des Beitragsbescheides
Eigentumer des Grundstlicks ist.

Ist das Grundstiick mit einem Erbbaurecht belastet, so tritt an die Stelle des Eigentiimers
der Erbbauberechtigte.

Mehrere Beitragspflichtige haften als Gesamtschuldner.
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§7

Falligkeit der Beitragsschuld

Der Beitrag wird einen Monat nach Bekanntgabe des Beitragsbescheides fallig.
Widerspruch und Klage gegen einen Beitragsbescheid haben gem. 8 80 Abs. 1 Nr. 1 der

Verwaltungsgerichtsordnung keine aufschiebende Wirkung und entbinden deshalb nicht
von der Pflicht zur fristgerechten Zahlung.

§8

Benutzungsgebihren

Fir die Inanspruchnahme der Abwasseranlage im Sinne der 88 4 Abs. 2 und 7 Abs. 2
KAG erheben die Technischen Werke Burscheid zur Deckung der Kosten im Sinne des
8§ 6 Abs. 2 KAG und der Verbandslasten nach § 7 KAG (des Beitrages, den die
Technischen Werke Burscheid an den Wupperverband zahlen) Benutzungsgebuhren.

In die Abwassergebihr wird nach § 65 LWG NRW eingerechnet:

- die Abwasserabgabe fiir eigene Einleitungen der Gemeinde (8 65 Abs. 1 Satz 1 Nr.
1 LWG NRW)

- die Abwasserabgabe fiur Kleineinleiter (8 65 Abs.1 Satz 1 Nr. 2 i.V.m. § 64 Abs.1
Satz 1 LWG NRW)

- die Abwasserabgabe fir die Einleitung von Niederschlagswasser (8§ 65 Abs.1 Satz 1
Nr. 2i.V.m. § 64 Abs. 1 Satz 2 LWG NRW),

- die Abwasserabgabe, die von Abwasserverbanden auf die Gemeinde umgelegt wird

(&8 65 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 LWG NRW).

Die Technischen Werke Burscheid sind berechtigt, die Benutzungsgebihren durch die
Stadtwerke Burscheid GmbH erheben zu lassen. Veranlagungszeitraum ist der
Abrechnungszeitraum des Versorgungsunternehmens.

§9
Gebuhrenmalistab fir Schmutzwasser
Die Gebuhr fur Schmutzwasser wird nach der Menge der Abwésser berechnet, die den
offentlichen Abwasseranlagen von den angeschlossenen Grundstiicken zugefuihrt wird.

Berechnungseinheit ist der Kubikmeter Abwasser.

Als Schmutzwassermenge gilt die dem Grundstick aus offentlichen und privaten
Versorgungsanlagen zugefilhrte Wassermenge abziglich der auf dem Grundstiick
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(9)

nachweisbar verbrauchten oder zurilickgehaltenen Wassermengen, die nicht in die
offentliche Abwasseranlage eingeleitet werden.

Die dem Grundstiick zugefuihrten Wassermengen werden durch Wasserzéhler ermittelt.
Fur Grundsticke mit Offentlicher Wasserversorgung gilt die fur die Erhebung des
Wassergeldes zugrunde gelegte Wassermenge als Verbrauchsmenge.

Bezieht der Gebuhrenpflichtige Wassermengen aus privaten Versorgungsanlagen (z.B.
Wassergenossenschaften), so hat er den Mengennachweis durch einen auf seine
Kosten eingebauten und ordnungsgemal funktionierenden Wasserzahler zu fihren.
Lasst der Gebuhrenpflichtige an privaten Wasserversorgungsanlagen keinen von den
Technischen Werken Burscheid anerkannten Wasserzdhler einbauen, sind die
Technischen Werke Burscheid berechtigt, die zugefiihrte Wassermenge zu schatzen.

Hat ein Wasserzéhler nicht richtig oder Uberhaupt nicht angezeigt, dann wird die
Wassermenge von den Technischen Werken Burscheid geschatzt, ggf. unter
Zugrundelegung des Verbrauchs des Vorjahres und unter Beriicksichtigung der
begriindeten Angaben des Gebiihrenpflichtigen.

Von der gemadR 8§ 9 Abs. 3 und Abs. 4 dieser Satzung ermittelten zugefihrten
Wassermenge kann ein Abzug aufgrund der auf dem Grundstiick verbrauchten oder
zurickgehaltenen und damit nicht in die Offentliche Abwasseranlage eingeleiteten
Wassermenge erfolgen. Ein Abzug ist ausgeschlossen, wenn die verbrauchte oder
zurlckgehaltene Wassermenge nicht 15 cbm pro Jahr (bersteigt. Auf Antrag des
Gebuhrenpflichtigen kann nur die Ausschlussmenge von 15 cbm Ubersteigende
zurlickgehaltene oder verbrauchte Wassermenge abgezogen werden. Der Antrag ist
spatestens zum 31.10 zu stellen. Wird ein Antrag nach Ablauf dieser Frist gestellt, wird
der Abzug nicht mehr bericksichtigt.

Der Gebuhrenpflichtige hat bei Antragsstellung die verbrauchten und zurtickgehaltenen
Wassermengen nachzuweisen. Der Nachweis muss durch einen ordnungsgemaf
funktionierenden und geeichten Wasserzahler (Nebenzéhler) gefihrt werden. Der
Einbau und der Betrieb des Wasserzéhlers (Nebenzéhlers) erfolgt auf Kosten des
Gebuhrenpflichtigen und ist formlos bei den Technischen Werken Burscheid
anzumelden. Der Zahlerstand des Wasserzahlers (Nebenzahlers) kann mit
Einverstandnis des Gebuhrenpflichtigen durch die Technischen Werke Burscheid
uberprift werden. Verweigert der Gebuhrenpflichtige eine Uberpriifung, so kann von
einem Abzug abgesehen werden.

Bei landwirtschaftlichen Betrieben mit GrofRviehhaltung wird die Wassermenge um 9
cbm pro Jahr fir jedes Stick GroR3vieh herabgesetzt. Maligebend ist der Bestand, der
sich aus der letzten Viehzéhlung vor dem Erhebungszeitraum ergibt. Fir sonstige nicht
eingeleitete Wassermengen aus landwirtschaftlichen Betrieben ist ein Nachweis
erforderlich. Im Ubrigen gilt der Absatz 6 Satz 2 entsprechend.

Bei Gewerbebetrieben, die typischerweise im Rahmen lhres Betriebes zugeflihrtes
Frischwasser durch Verdunstung, Verschleppung oder als Produktionsbestandteil
verbrauchen und nicht in die offentliche Abwasseranlage einleiten, kann ein Abzug
beantragt werden, auch wenn die Abzugsmenge nicht durch einen Wasserzahler
ermittelt werden kann.  Die Berechnung der Abzugsmenge erfolgt in diesem Falle
anhand der fir den jeweiligen Betriebstyp anerkannten Bezugsgréf3en, aus denen sich
aus nachvollziehbaren Griinden die abzuziehende Wassermenge ergibt. Der Nachweis
ist bei Antragsstellung durch nachprifbare Unterlagen zu fihren.
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8§10

Gebuhrenmalistab fur Niederschlagswasser

Die Gebuhr fur Niederschlagswasser wird nach der bebauten und befestigten bzw.
Uberdachten Grundsticksflache berechnet, deren Oberflachenwasser (Regenwasser)
den Kanal direkt oder indirekt erreicht. Berechnungseinheit ist der Quadratmeter
angeschlossener befestigter bzw. Uberdachter Flache. Liuckenlos begrinte Dacher
werden bei der Bemessung der Gebihr nur mit % der bebauten/iberbauten
Grundstucksflache angesetzt.

Unter bebauter bzw. Uiberbauter Flache ist die Grundstiicksflache zu verstehen, die von
den zum Grundstiick gehdrenden Gebauden tberdeckt wird (einschl. Dachibersténde),
z.B. Wohn- und Geschéaftshauser, Fabriken, Lager, Werkstatten, Garagen.

Zu den befestigten Flachen zahlen — soweit nicht in der Uberbauten Flache bereits
enthalten — u. a. Hofe, Terrassen, Kellerausgangstreppen, Wege, Stell- und Parkplatze,
Rampen und Zufahrten mit Oberflachen, bestehend aus Beton, Asphalt, Pflaster, Platten
oder anderen wasserundurchlassigen Materialien.

Die Grundsticksflachen gelten als angeschlossen, wenn das Niederschlagswasser

a) Uber einen auf dem Grundstick befindlichen Anschluss direkt der 6ffentlichen
Abwasseranlage zugeleitet wird (unmittelbarer Anschluss)

b) Gber einen auf dem Grundstiick befindlichen Anschluss unter Benutzung einer im
fremden Eigentum stehenden Abwasserleitung in die offentliche Abwasseranlage
gelangt (mittelbarer Anschluss) oder

c) von befestigten Flachen aufgrund deren Gefélle tiber befestigte Nachbargrundstiicke,
insbesondere StralRen, in die 6ffentliche Abwasseranlage in Kenntnis und mit Willen
des Grundstlckseigentiimers abfliel3t (tatsachlicher Anschluss).

Die Errechnung der Jahresgebiihr richtet sich nach der angeschlossenen,
abflusswirksamen  Grundstiicksflache, die jeweils am 01.10. des dem
Veranlagungszeitraum vorhergehenden Jahres vorhanden ist. Wird ein Grundsttick im
Laufe des Veranlagungsjahres gebihrenpflichtig, richtet sich die Hohe der Gebihr nach
der angeschlossenen Grundstiicksflaiche, die zum Ersten des auf die erstmalige
Inanspruchnahme der 6ffentlichen Abwasseranlage folgenden Monats vorhanden ist.

Die bebauten (bzw. Uberbauten) und/oder befestigten Flachen werden im Wege der
Befragung der Eigentimer der angeschlossenen Grundstiicke ermittelt. Der
Grundstiuckseigentumer ist verpflichtet, der Gemeinde auf Anforderung die
Quadratmeterzahl der bebauten (bzw. Uberbauten) und/oder befestigten sowie in die
offentliche Abwasseranlage abflusswirksame Flache auf seinem Grundstiick
mitzuteilen (Mitwirkungspflicht).

Die Gemeinde erstellt durch eine Uberfliegung des Gemeindegebietes Luftbilder von den
Grundsticken. Mit Hilfe der Luftbilder wird ein zeichnerischer Lageplan zur Befragung
des Grundstuckseigentimers entwickelt, aus welchem sich die bebauten (bzw.
Uberbauten) und/oder befestigten abflusswirksamen Flachen ergeben, von denen das
Niederschlagswasser in die offentliche Abwasseranlage gelangt.
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(7)

(8)

Der Grundsttickseigentimer ist verpflichtet, zu dem zeichnerischen Lageplan Stellung zu
nehmen und mitzuteilen, ob die abflusswirksamen Flachen durch die Gemeinde
zutreffend ermittelt worden sind (Mitwirkungspflicht). Soweit erforderlich, kann die
Gemeinde die Vorlage weiterer Unterlagen einfordern.

Kommt der Grundstlickseigentiimer seiner Mitwirkungspflicht nicht nach oder liegen fur
ein Grundsttick keine geeigneten Angaben/Unterlagen des Grundstlickseigentiimers vor,
wird die bebaute (bzw. Uberbaute) und/oder befestigte sowie abflusswirksame Flache
von der Gemeinde geschatzt.

Die Datenerhebung, Datenspeicherung und Datennutzung erfolgt zur ordnungsgemali3en
Erfillung der Abwasserbeseitigungspflicht der Gemeinde (z.B. Planung und
ausreichende Dimensionierung der offentlichen Kanéle), zur verursachergerechten
Abrechnung der Niederschlagswassergebihr und zum Nachweis der rechtméfigen
Erhebung der Niederschlagswassergebihr. Insoweit hat der Grundstiickseigentiimer
als Gebuhrenschuldner den damit verbundenen Eingriff in das Recht auf informationelle
Selbstbestimmung zu dulden.

Wird Niederschlagswasser zum Zwecke der Versorgung mit Brauchwasser gesammelt,
so wird auf eine Verminderung der Bemessungsgrundlage fur die Niederschlagswasser-
gebuhr und eine Erhdhung der Bemessungsgrundlage fur die Schmutzwassergebihr
verzichtet.

Die in 2010 erhobenen Daten der abflusswirksamen Flachen aus den Luftbildern werden
erstmals zum 01.01.2011 in die Berechnung der Niederschlagswassergebihr einfliel3en.

§11

Hohe der Geblhr

Die Gebuhr betragt fur

a) Haushaltungen und Kleinbetriebe fiir Kanalbenutzung und Abwasserbeseitigung

Schmutzwasser 3,52€/m3  Abwasser
Niederschlagswasser 1,27 €/ m2  befestigter und bebauter
Grundstucksflache

b) Gewerbebetriebe, die Mitglieder im Wupperverband sind fiir Kanalbenutzung

Schmutzwasser 2,43 €/ m3  Abwasser
Niederschlagswasser 0,87 €/ m2  befestigter und bebauter
Grundstucksflache

c) Kleinklaranlagen und abflusslose Gruben fir Abwasserreinigung

Schmutzwasser 1,09€/m3  Abwasser
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§12

Entstehung und Beendigung der Gebihrenpflicht

Die Gebuhrenpflicht beginnt mit dem 1. des Monats, der auf den Zeitpunkt der
betriebsfertigen Herstellung des Anschlusses folgt. Dies gilt entsprechend, wenn ein
Teilanschluss in einen Vollanschluss umgewandelt wird. Erhebungszeitraum ist das
Kalenderjahr.

Fur Anschlisse, die beim Inkrafttreten dieser Gebuhrensatzung bereits bestehen,
beginnt die Gebihrenpflicht mit dem Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Satzung.

Die Gebuhrenpflicht endet mit dem Ablauf des Monats, in dem der Anschluss an die
offentliche Abwasseranlage wegfallt.

§13

Geblhrenpflichtige

Gebiihrenpflichtig ist der Eigentimer, wenn ein Erbbaurecht bestellt ist, an dessen Stelle
der Erbbauberechtigte des angeschlossenen Grundstickes und der Inhaber eines auf
dem Grundstuck befindlichen Betriebes. Gebuhrenpflichtig sind auRerdem NieBbraucher
und sonstige zur Nutzung des Grundstiickes dinglich Berechtigte. Mehrere
Gebiihrenpflichtige sind Gesamtschuldner.

Im Falle eines Eigentumswechsels ist der neue Eigentiimer vom Beginn des Monats an
gebuhrenpflichtig, der dem Monat der Rechtsénderung folgt. Der bisherige Eigentumer
haftet gesamtschuldnerisch fiir die Zahlung der Gebihren, die bis zu dem Zeitpunkt
entstanden sind, in dem die Technischen Werke Burscheid Kenntnis von dem
Eigentumswechsel erhalten. Fir sonstige Gebuhrenpflichtige gilt dies entsprechend.

Die Gebihrenpflichtigen haben alle fiir die Errechnung der Gebihren erforderlichen
Auskiinfte zu erteilen und zu dulden, dass Beauftragte der Technischen Werke
Burscheid das Grundstiick betreten, um die Bemessungsgrundlagen festzustellen oder
zu Uberprufen. Die Uberprufung der Bemessungsgrundlage kann auch anhand der
Luftbildaufnahmen (8§ 10 Abs. 6) erfolgen.

§14

Falligkeit der Gebuhr

Die Gebiuhren werden mit dem Zugang des Gebihrenbescheides fallig. Abschlagszahlungen
kénnen gefordert werden.
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815
Harteklausel

Im Einzelfall kbnnen Beitrdge und Gebiihren ganz oder zum Teil erlassen werden, wenn ihre
Einziehung nach Lage des Falles unbillig ware.

§ 16
Rechtsmittel und Zwangsmal3nahmen

(1) Die Rechtsmittel gegen Malinahmen aufgrund dieser Beitrags- und Gebihrensatzung
richten sich nach den Bestimmungen der Verwaltungsgerichtsordnung vom 21. Januar
1960 (BGBI. I, S. 17) und dem Gesetz zur Ausfuhrung der Verwaltungsgerichtsordnung
des Landes Nordrhein-Westfalen vom 26. Marz 1960 (GV NW S. 47, SGV NW 303), in
den jeweils gultigen Fassungen.

(2) Fur zZwangsmaRnahmen aufgrund dieser Beitrags- und GeblUhrensatzung gilt das

Verwaltungsvollstreckungsgesetz fur das Land Nordrhein-Westfalen vom 23. Juli 1957
(GV NW S. 216, SGV NW 2010) in der jeweils giltigen Fassung.

8§17
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am 01.01.2012 in Kraft.
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Bekanntmachungsanordnung

Die vorstehende Satzung wird hiermit 6ffentlich bekannt gemacht.

Gemal 8§ 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung fir das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) in der
Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NRW S. 666) — in der zur Zeit gultigen
Fassung — kann die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften dieses Gesetzes
gegen Satzungen nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkiindung nicht mehr geltend
gemacht werden, es sei denn,

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren
wurde nicht durchgefiihrt,

b) die Satzung ist nicht ordnungsgemalf? éffentlich bekannt gemacht worden,

c) der Vorsitzende des Verwaltungsrates hat den Verwaltungsratsbeschluss vorher
beanstandet oder

d) der Form- und Verfahrensmangel ist gegeniiber den Technischen Werken Burscheid
AOGR vorher gerigt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet
worden, die den Mangel ergibt.

Burscheid, den 15.12.2011

Technische Werke Burscheid
Anstalt des offentlichen Rechts
Der Vorstand

gez. Malzkuhn



	Satzung  insgesamt neu 07.09.2010  08.09.2010  01.01.2008
	Inhaltsverzeichnis
	Anschlussbeiträge

	Beitragsmaßstab
	Beitragssatz
	Entstehung der Beitragspflicht

	Beitragspflichtiger
	Fälligkeit der Beitragsschuld
	Die Gebühren werden mit dem Zugang des Gebührenbescheides fällig. Abschlagszahlungen 
	Im Einzelfall können Beiträge und Gebühren ganz oder zum Teil erlassen werden, wenn ihre Einziehung nach Lage des Falles unbillig wäre.
	 Bekanntmachungsanordnung



